
Freier Dienstvertrag für Musiker:innen u. Künstler:innen der Diözese Linz

Zwischen der Auftraggeber:in	Wählen Sie ein Element aus.						
	B/FB/T/Gruppe:
	[bookmark: Text9]     

	Adresse:
	     

	Kontaktperson:
	[bookmark: Text2]     
	Kostenstelle:
	                             |  7514

	Telefon/E-Mail:
	     



[bookmark: _Hlk183098453]und dem:der Musiker:in/Künstler:in als Auftragnehmer:in
	[bookmark: _Hlk171597556]Vor- u. Zuname:
	     

	[bookmark: _Hlk171596210]PLZ/Ort:
	     
	Straße:
	[bookmark: Text4]     

	Telefon:
	[bookmark: Text10]     
	E-Mail:
	[bookmark: Text11]     

	Wohnsitzstaat:
	     
	Staatsangehörigkeit: 
	[bookmark: Text3]     



[bookmark: _Hlk183098238]wird für die Tätigkeit als

[bookmark: Kontrollkästchen1]	|_|	    Organist:in				|_|	Solist:in
	|_|	    Orchestermusiker:in			|_|	Chorsänger:in
[bookmark: Text1]	|_|	    sonstige:      				|_|	Künstler:in    
	
folgender freier Dienstvertrag abgeschlossen:

	Der:die Musiker:in/Künstler:in erhält für die künstlerische Gestaltung des/der        (Art der Veranstaltung) in der/im       (Ort der Veranstaltung) am      

	[bookmark: _Hlk183098336]
eine Abgeltung in der vereinbarten Höhe von EUR      
ggf zzgl Reisespesen idHv EUR                                              Gesamtsumme: EUR                 



Die Auszahlung erfolgt auf folgendes Konto: IBAN:           			                  

[bookmark: _Hlk167808469]Ein selbständiges Vertragsverhältnis als freie:r Dienstnehmer:in kann nur angenommen werden, wenn der:die Musiker:in an keine Weisungen hinsichtlich arbeitsbezogenen Verhaltens oder Arbeitszeiten, die über die Erfüllung des Auftrages hinausgehen, gebunden und nicht zur persönlichen Arbeitsausführung verpflichtet ist, insbesondere ein sanktionsloses Auftragsablehnungsrecht und ein generelles Vertretungsrecht besteht.
Mit der Unterschrift bestätigen die Vertragsparteien, dass idS die Voraussetzungen für ein freies Dienstverhältnis erfüllt sind.

	[bookmark: Text7]     
	

	Ort, Datum
	Unterschrift Musiker:in 

	[bookmark: Text8]     
	

	Ort, Datum
	Unterschrift Auftraggeber:in/für die Diözese Linz



[bookmark: _Hlk172722878][bookmark: _Hlk167808503]Ergänzende Informationen: Freier Dienstvertrag | Arbeiterkammer oder Freier Dienstvertrag » wichtige Infos & Tipps | AMS
Für Kunstschaffende/Musiker:innen kommt gemäß nach § 4 Abs 4 lit d ASVG die Sozialversicherungspflicht für freie Dienstnehmer:innen nicht zur Anwendung. Die Pflichtversicherung im GSVG besteht dann, wenn die Einkünfte im Kalenderjahr die Versicherungsgrenze für Neue Selbständige idHv EUR 6.613,20 (Wert 2026) übersteigt (Informationen unter www.svs.at). 
Selbständige Einkünfte hat der:die Lohnsteuerpflichtige in der Steuererklärung anzugeben, wenn neben lohnsteuerpflichtigen die nichtlohnsteuerpflichtigen Einkünfte EUR 730,00 im Kalenderjahr übersteigen und die Summe aller Einkünfte zumindest EUR 13.308,00 (Wert 2026) beträgt. Einkommensteuererklärung und Einkommensteuerveranlagung
Die Auftraggeberin trifft hinsichtlich freier Dienstverhältnisse von Künstler:innen/Musiker:innen weder die Pflicht zur Entrichtung von Lohnnebenkosten noch zur Übermittlung von § 109a-Meldungen an das Finanzamt.

Den vollständig unterschriebenen Vertrag nach durchgeführter Veranstaltung bitte per Post/in Papierform an den Fachbereich Rechnungswesen und Finanzmanagement zur Auszahlung weiterleiten.

FB Personalverwaltung, Februar 2026
